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Kapitel 1

Einleitung und Gang der Untersuchung

A. Einleitung

Im letzten Jahrzehnt, aber auch in der jüngeren Vergangenheit, ergingen 
einige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungs-
gerichts, die hohe Wellen schlugen. Diese Entscheidungen betrafen teilweise 
den Betrugs-, vor allem jedoch den Untreuetatbestand und erweckten auf-
grund ihres medialen Echos den Eindruck, als wären dies häufige Verhand-
lungsgegenstände vor dem Bundesverfassungsgericht. Vereinzelt wurden da-
her gar die Bedenken geäußert, es könne sich eine „Untreuemode“1 etablie-
ren. Jener Eindruck einer erhöhten Verhandlungsdichte von Untreuetatbe-
ständen an deutschen Gerichten in den vergangenen Jahren mag dabei zwar 
zum Teil dem hohen Interesse der Medienöffentlichkeit an diesen Fällen, vor 
allem wegen der Prominenz der Angeschuldigten bzw. der Geschädigten, 
geschuldet sein.2 Nicht von der Hand zu weisen sind allerdings materielle 
Neuerungen, die die Untreue- und auch die Betrugsstrafbarkeit durch die 
ebendiese Straftatbestände betreffenden Entscheidungen erfahren haben. Ins-
besondere gilt der Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge-
richts vom 23. Juni 20103 gleich in mehrfacher Hinsicht als „Grundsatz-
entscheidung“.4

Eine jener neueren Entwicklungen stellt die Einführung des sogenannten 
Verschleifungsverbots in die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung dar. 
Dieses Verbot untersagt es, ein Tatbestandsmerkmal so auszulegen, dass es in 
den Konturen eines anderen Merkmals „aufgeht“ und hierdurch keinen eige-
nen Anwendungsbereich mehr aufweist. Hergeleitet wurde es aus dem Ge-

1 Vgl. Dahs, NJW 2002, 272 ff., der von einer Anwendungshypertrophie des Un-
treuetatbestands spricht; relativierend hingegen Saliger,	HRRS	1 / 2006,	10	ff.

2 So etwa im Rahmen der CDU-Spendenaffäre die Verfahren gegen Kanther und 
Kohl (auch wenn dies gem. § 153a StPO eingestellt wurde), Mannesmann-Verfahren 
gegen den seinerzeit Vorstandsvorsitzenden Josef Ackermann, oder auch das noch zu 
beleuchtende Verfahren im Zusammenhang mit schwarzen Kassen bei Siemens.

3 BVerfGE 126, 170.
4 Vgl. Saliger, NJW 2010, 3195 (3198); zustimmend Dierlamm, in: MünchKomm-

StGB, § 266, Rn. 14; in diesem Sinne auch Kuhlen, JR 2011, 246 (247); anders hin-
gegen Krüger, NStZ 2011, 369 (372): „Alter Wein in neuen Schläuchen“.
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setzlichkeitsprinzip gem. Art. 103 Abs. 2 GG, welches als mit dem Rechts-
staatsprinzip, dem Demokratieprinzip und dem Gewaltenteilungsprinzip 
strukturverwandte Garantie5 dem Bürger Schutz vor hoheitlichen Eingriffen 
im besonders sensiblen Bereich des Strafrechts vermitteln soll.

Dieses Verbot soll im Rahmen der Untersuchungen erstmals umfassend 
konturiert und rechtsmethodisch sowie verfassungsrechtlich eingeordnet wer-
den. 

B. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung des Verschleifungsverbots sowohl im Allgemeinen, also 
insbesondere hinsichtlich der rechtsmethodischen und verfassungsrechtlichen 
Verortung dieses Instituts, als auch im Besonderen, im Hinblick auf die Po-
tenzialität eines Verstoßes gegen diesen Verbotssatz im Rahmen der Delikte 
der §§ 263, 266 StGB, müsste – vor dem Hintergrund der Eigenschaft des 
Verschleifungsverbots, ein Produkt der verfassungsgerichtlichen Judikatur zu 
sein – an der Rechtsprechung zur Untreue- und Betrugsstrafbarkeit anknüp-
fen und im Anschluss an eine konkrete Betrachtung der Rechtsprechungspra-
xis den Versuch unternehmen, Prinzipien zu definieren, zu verknüpfen und 
zu übertragen sowie allgemeine Leitlinien dieses Instituts (auch im Hinblick 
auf andere Tatbestände) abzuleiten. 

Als Hauptanknüpfungspunkt wäre hierfür der Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 23. Juni 2010 zu wählen. Dort ist zwar das sogenannte 
Verschleifungsverbot weder seinem Inhalt nach, noch unter dieser Bezeich-
nung das erste Mal verbalisiert worden. Und doch ist es die erste Entschei-
dung, in der sich das Bundesverfassungsgericht konkret mit dem „Verschlei-
fen“ von Tatbestandsmerkmalen auseinandergesetzt und an Art. 103 Abs. 2 
GG gemessen hat. Die in diesem Beschluss vom Bundesverfassungsgericht 
gezogenen Linien sind es, die dem „Verschleifungsverbot“ das erste Mal 
verbindlich Kontur gegeben haben, da nun eine feste, verfassungsgerichtliche 
Vorgabe zur Beachtung eines konkreten Phänomens an den Rechtsanwender 
erteilt wurde. 

Um jenen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere die 
Ausführungen zum Verschleifungsverbot jedoch umfassend würdigen zu 
können, erscheint es sinnvoll, die in Erwägung zu ziehenden verfassungs-
rechtlichen Institute und Strukturen vorab darzustellen und etwaige Unklar-
heiten und Streitigkeiten vorweg aufzulösen. Die entsprechenden rechtshisto-
rischen, rechtstheoretischen und verfassungsrechtlichen Grundstrukturen des 

5 Vgl. Remmert,	in:	Maunz / Dürig,	GG,	Art.	103	Abs.	2,	Rn.	3,	30	ff.
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Gesetzlichkeitsprinzips, als dem Fundament des Verschleifungsverbots, sind 
in den ersten drei Kapiteln der Arbeit mithin „vor die Klammer gezogen“. 

In den hieran anschließenden Kapiteln vier und fünf ist das Verschlei-
fungsverbot anhand des Bundesverfassungsgerichts-Beschlusses vom 23. Juni 
2010 entwickelt worden, um im Weiteren das so gewonnene Verständnis von 
dem Verschleifungsverbot von anderen Prinzipien und Instituten abgrenzen 
zu können. 

Nachdem eine nähere Konturierung dieses Phänomens im Allgemeinen 
erfolgt ist, liegt das Hauptaugenmerk des letzten Abschnitts der Arbeit dar-
auf, kritisch zu beleuchten, welche Ursachen eine Verschleifung regelmäßig 
begünstigen können. Bevor dabei der Frage nachgegangen werden kann, 
welche Merkmale anderer Tatbestände ebenfalls Gefahr laufen, miteinander 
verschliffen zu werden, bilden Anknüpfungspunkte für eine solche Untersu-
chung zunächst mehrere Judikate zu den Untreue- und den Betrugstatbestand 
betreffenden Fälle, da es im Rahmen dieser beiden Tatbestände vergleichs-
weise häufig zu einer Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen gekommen 
ist.




